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An den Regierungsrat
des Kantons Schaffhausen
Regierungsgebäude
Beckenstube7
8200Schaffhausen

Kleine Anfrage 2022/3

§ 13 Dekret über den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes des Kantons Schaffhausen vom
10. Juni 1996 (SHR 832.110)

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin und Herren Regierungsräte

Die kantonale Volksinitiative «für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämienverbilligungsinitj-
ative)» wurde in der Volksabstimmung vom 25. November 2012 mit 14'233 Ja gegen 12'464 Nein
angenommen.

Der Regierungsrat hat am 10. Dezember 2013 die erforderliche Änderung des Krankenversiche-
rungsgesetzesvom19. Dezember 1994 (SHR 832.100) beschlossen und diese auf den 1. Januar 2014
in Kraft gesetzt. Art. 1 Abs. 2 wurde wie folgt geändert:
«Ein Anspruch auf Beiträge zur Prämienverbiiligung kann geltend gemacht werden, wenn die an-
rechenbaren Prämien der obligatorischen Krankenversicherung 15% des anrechenbaren Einkom-
mens übersteigen. Die Beiträge der Prämienverbilligung übersteigen die effektiven Prämienkos-
ten nicht».

Der Grosse Rat hat am 31. Oktober 2011 das Dekret über den Vollzug des Krankenversicherungsge-
setzes vom 10. Juni 1996 (SHR 832.110) geändert. In der Vorlage des Regierungsrates vom 12. April
2011 zu dieser Revision istzurÄnderungvon §13 respektivezurReduktion der maximalen Beiträge
von 75% auf 65% der Richtprämie folgendes aufgeführt:
«Für Personen, deren Ansprüche im ordentlichen Verfahren berechnet werden (ohne Bezugsbe-
rechtigte von Sozialhilfe- und Ergänzungsleistungen) bleibt die ausbezahlte Prämienverbilligung
nach den bisherigen Dekretsbestimmungen auf maximal 75% der Richtprämien begrenzt. Diese
Limite kommt in der Praxis vor allem bei jungen Personen in Ausbildung, die kein relevantes Ein-
kommen ausweisen zur Anwendung. Ältere Personen mit sehr tiefen Einkommen, bei denen sich
kalkulatorische Ansprüche von mehr als 75% der Richtprämie ergeben würden, fallen grossmehr-
heitlich ohnehin in die Unterstützungspflicht der Sozialhilfe oder haben Anspruch auf Ergänzun-
gen zur AHV/IV. Bei ihnen ist die genannte Begrenzung somit ohne praktische Relevanz».

Für Kleinverdiener, die keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben, ist die Begrenzung der Prämien-
verbilligungauf75% respektive 65% der Richtprämie sehr relevant. Betroffen sind Kleinverdiener
mit einem Reineinkommen von weniger als CHF 21* 600.00. Ihre «Nettoprämie» beträgt über 15%
des anrechenbaren Einkommens.

BACHTELSTRASSE18212NEUHAUSENAMRHEINFALL



Pramlenuerbllligung 2022

Prämienregion l / Personen der Jahrgänge 1996 und älter

Relnehkommen gemäss Steuererklärung

Pauschalabzug

Entlastungsabzug

(Art.37Abs.Hlt.dZlff.2St6)
anrechenbares Einkommen

Richtprämle
SelbstbehaltA
(15% vom anrechenbaren Einkommen)

Selbstbehalt B
(3S% der Richtprämie)
Massgebender Setbstbeha!t

Prämienverbilligung
"Nettoprämie"
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in % des anrechenbaren Einkommens
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Eine'telefonischeAnfragevon Herrn Paul Kurerbei Herrn Bruno Bischof, Leiter SVASchaffhausen,
hat ergeben, dass dieAnzahl betroffener Kleinverdiener nicht bekannt ist.

Ich bitte die Regierung des Kantons Schaffhausen um die Beantwortung folgender Fragen:

1. 8stt der Rsgierungsrat sich äiese'r Eei?£eh[:eä8Sgur;g vo'Ei i'OsiEivsFuäsEin'iS'iE ^SPRS Sc'sisEifPfesbL-

sn'rueh Ej'awussS;' ' • .

2. ??ie iäcsAsisbfcEgt der Regierungsi'E't dissa BstüacSiis'iHgs.säag sy bahebiin? .

3. Est der Rcgieransra'S: bereis, eine Ei'^,2bi?i.liig el.sr befirc'yfen KigiovQi'dians«' yn^ d'sfeE'i RE^S-

fissEtig diureh die «iMettepFämie» m Pi'e'Eöid clgs.ani'eehsiH'l.'.ss-sn Ei"8':ommrans nai- dis js!hi'e BGTS,

2ö1g ueiii 2020 JR Aiäffira.g zy gebsEi?

Mit besten Dank für die Beantwortung,

u'^\ ^j"

Roland Müller

iB;!8i'lts/ S.gS VQ^S l i i;SR;M
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